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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesmin,isler für Verkehr 

Pr~Zl.5906/6-1-1979 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Hagspiel, Dr. Feurstein, 
Hietl, Dro Blenk und Genossen, 
Nro 72/J-NR/1979 vom 1979 07 04, 
"Aufstellung von Landbriefträger
abgabekästen lt

• 

36 lAß 

1979 -D8- 15 
zu 72 IJ 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1 

Bei der Aufstellung von Abgabebriefkasten in Landzustellbezirken 
wurde und wird seitens der Postverwaltung weitgehendst auf die 
Wahrung der Interessen der Bevölkerung geachtet. So wird vor allem 
auf die Zumutbarkeit der Entfernung zwischen dem Anwesen des 
Postkunden und der Abgabestelle Bedacht genommen sowie darauf, daß 
der Empfänger bei den Ublichen täglichen Besorgungen an der 
Abgabestelle vorbeikommt. Besonders berUcksichtigt werd~n auch' 
Sozial- und Notfälle, wie z.B. eingeschränkte Bewegungsfähigkeit 
der Postempfänger. 

WUrde nun die Aufstel1lung von Abgabebriefkasten eingestellt oder 
eingeschränkt, könnte das Motorisierungskonzept des Landz~stell
dienstes, welches naturgemäß auf leichte Erreichbarkeit der Abgabe-
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briefkasten mittels Kraftfahrzeuges oder Kraftrades abgestellt sein 
muß, nicht weitergefUhrt und eine Reihe mit der Motorisierung 
verbundener Verbesserungen dem Postkunden im ländlichen Raum nicht 
mehr geboten werden; solche Verbesserungen sind insbesondere: 

- Vermehrung der allgemeinen Zustellgänge 
Einbeziehung bisher nicht versorgter Empfänger im Außenbezirk in 
die Zustellung 

- wesentliche Kpazitätserhöhung des Landbriefträgers bei der 
Annahme und Zustellung von Geldbeträgen und Paketen (bis 20 kg). 

Zu 2 

Da vor der Aufstellung vnn Abgabebriefkasten seitens der Postver
waltung stets das Einvernehmen sowohl mit den betreffenden 
Empfängern als auch mit lokalen und beruflichen Vertretungskörpern 
gepflogen wird, werden unzumutbare Härten bereits von vornherein 
vermieden. 

Wien, 1979 08 13 
Der Bundesminister 
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